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§ 1  Geltungsbereich und Anbieter
(1) Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund dieser Bedingungen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
oder Leistung gelten diese Geschäftsbedingungen als verbindlich angenommen. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur anerkannt, wenn sie 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind. Nebenabreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam soweit sie nicht schriftlich durch uns bestätigt worden 
sind. Wir sind berechtigt die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2  Angebot und Vertragsabschluss
(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend. Ein wirksamer Vertrag kommt erst durch Lieferung / Übergabe oder schriftliche Annahme unseres  Angebots durch den 
Kunden / Besteller zustande.

(2) Der Kunde / Besteller ist verpflichtet, unser Angebot sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Das gilt insbesondere für Projektangebote, in denen wir 
als solche bezeichnete Annahmen getroffen haben. Treffen derartige Annahmen nicht zu, wird uns der Kunde / Besteller unverzüglich davon unterrichten, damit wir das 
Angebot korrigieren können.

(3) Falls nicht ausdrücklich und schriftlich zugesichert, geben Beschreibungen unserer Produkte und Leistungen (z. B. in Prospekten, Zeichnungen, Unterlagen o.ä.) sowie 
Probe- und Musterlieferungen durchschnittliche Qualitätswerte wieder. Änderungen und Verbesserungen aufgrund zwischenzeitlicher Modell-, Konstruktions- und 
Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.  Derartige Änderungen und Abweichungen berechtigen den Kunden nicht zum Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn, sie sind für ihn nicht zumutbar.
(4) Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen.

§ 3 Preise
(1) Es gelten die von uns festgelegten Preise und Bedingungen der Auftragsbestätigung. Von uns genannte Preise sind Tagespreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Alle 
Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. Versand, Versandverpackungen und vom Kunden gewünschte Transportversicherungen werden 
gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Wird im Auftrag des Kunden / Bestellers ein Kostenvoranschlag erstellt, so sind die Kosten entsprechend Zeitaufwand vom Kunden / Besteller zu erstatten.

§ 4 Zahlungsbedingungen
(1) Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, bar und ohne Abzüge zu zahlen. Skonti, Boni und Rabatte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Vereinbarung. 

(2) Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig von anderes lautenden Bestimmungen des Käufers. Sind bereits Kosten der 
Beitreibung und Zinsen entstanden, wird die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. 

(3) Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie ggf. zuzüglich Versandkosten, ohne gesondertes Zubehör und sonstige Nebenleistungen, 
soweit nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung bzw. Erhalt der Ware / 
Dienstleistung zu zahlen. 

(4) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den jeweiligen Betrag verfügen können. Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, gegenüber 
Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz bzw. 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber Unternehmern per anno zu 
berechnen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der 
Kunde die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist.

(5) Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und es sich um unbestrittene oder 
rechtskräftig festgestellte Ansprüche des Käufers handelt.

(6) Der Kunde / Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen berechtigt. 

(7) Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des § 354 a HGB.
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§ 5 Lieferung und Lieferzeit
(1) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung.

(2) Da wir Hardware und Standardsoftware bei Lieferanten beziehen, steht unsere Lieferpflicht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung.

(3) Von uns nicht zu vertretende Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlängerung der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder 
fehlende Selbstbelieferung, höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, behinderte Einfuhr, Energie- und Rohstoffmangel, behördliche 
Maßnahmen und Arbeitskämpfe sowie der Verletzung von Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten des Kunden / Bestellers. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn das Leistungshindernis auf unbestimmte Zeit fortbesteht und der Vertragszweck gefährdet ist. Dauert die Behinderung länger als 2 Monate, ist der 
Auftraggeber berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm ein Rücktrittsrecht vom Vertrag insgesamt zusteht. 

(4) Lieferverzögerungen, die durch gesetzliche oder behördliche Anordnungen (z.B. Import- und Exportbeschränkungen) verursacht werden, sind von uns nicht zu 
vertreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Kunden baldmöglichst mitteilen.

(5) Eine Verlängerung der Leistungsfrist tritt ebenfalls ein, solange die Parteien über eine Änderung der Leistung verhandeln oder wir ein Nachtragsangebot unterbreiten, 
nachdem sich Annahmen in unserem Angebot, die Vertragsbestandteil geworden sind, als unzutreffend herausstellen. 

(6) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(7) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorbehalten 
nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.

(8) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.

(9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden / Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. Insbesondere sind wir berechtigt, dem Kunden / 
Besteller bei nicht fristgerechter Abnahme der bestellten Ware eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf wir berechtigt sind, anderweitig über den 
Gegenstand verfügen zu können und den Kunden / Besteller mit angemessener, verlängerter Nachfrist zu beliefern. Im Rahmen einer Schadensersatzforderung sind wir 
berechtigt, pauschal 10 % des vereinbarten Preises ohne Umsatzsteuer vom Kunden / Besteller zu fordern. Dem Kunde / Besteller bleibt jedoch die Möglichkeit, den 
Nachweis zu erbringen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Uns wiederum bleibt die Geltendmachung eines tatsächlich entstandenen höheren 
Schadens vorbehalten.

§ 6 Versand und Gefahrübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung geht mit Übergabe oder Zugang der Übergabebereitschaft bei Bezahlung einer erst später zu 
übergebenden Leistung auf den Kunden über. Ein Versand erfolgt unfrei nach unserer Wahl und – falls der Kunde Unternehmer ist – auf Gefahr des Kunden. In diesem 
Falle geht die Gefahr mit Übergabe an einen Spediteur oder ein Transportunternehmen bzw. mit Zugang der Mitteilung der Versandbereitschaft beim Kunden über.

§ 7 Anspruchsgefährdung
(1) Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden / Bestellers gefährdet wird, so ist der 
Kunde / Besteller auch bei sonst fehlender Vorleistungspflicht zur Vorleistung verpflichtet, wenn unsere vertragliche Pflicht in einer Werkleistung, Dienstleistung oder 
Lieferung einer für den Kunden / Besteller zu beschaffenden, nicht jederzeit anderweitig absetzbaren (gängigen) Ware besteht.

(2) Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass wir auch bei Gefährdung anderer Ansprüche aus dem gleichen rechtlichen Verhältnis im Sinne von § 273 BGB 
unsere Leistung verweigern können.

(3) Ist Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit der gesamten Restforderung ein, wenn der Kunde / Besteller sich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten 
ganz oder teilweise im Verzug befindet. Stundungsabreden werden unwirksam, wenn der Kunde / Besteller mit einer Leistung in Verzug gerät oder die Voraussetzungen 
des § 321 BGB im Hinblick auf eine Forderung eintreten.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bzw. unserer Lieferungen bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag einschließlich 
Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Finanzierungskosten, Zinsen usw.) vor. 

(2) Vor dem Übergang des Eigentums ist die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ausnahmslos nicht gestattet.

(3) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache bzw. der Lieferung durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache bzw. Lieferung mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache bzw. der 
Lieferung zu den anderen verarbeitenden Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung.

(4) Wird die Kaufsache bzw. Lieferung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache zu der anderen vermischten Sache im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, so hat der Kunde uns 
anteilsmäßig Miteigentum zu übertragen.

(5) Alle Forderungen aus einem Weiterverkauf oder aus Vermietung der Vorbehaltsware tritt der Kunde hiermit bereits jetzt an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit 
an. Solange der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt, bleibt er zur Einziehung von Forderungen berechtigt. Erfüllt der Kunde ganz 
oder teilweise seine Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß, sind wir berechtigt, 
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(a) eine erteilte Einzugsermächtigung zu widerrufen. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, uns auf erste Anforderung die Abnehmer seiner Waren mit Namen, 
ladungsfähiger Anschrift und Höhe der Forderung bekannt zu geben. Wir sind berechtigt, die Abtretung dem Dritten anzuzeigen und diese Forderung selbst einzuziehen,
(b) nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe der Liefergegenstände, soweit sie sich noch im Besitz des Kunden befinden, zu 
verlangen. Alle Kosten, die mit der Forderungseinziehung gegen Dritte oder mit der Zurücknahme der Ware verbunden sind, trägt der Kunde.

(6) Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist die in unserem Eigentum stehende Ware vom Kunden gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchdiebstahl zu 
versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

(7) Übersteigt der Wert unserer Sicherungen unsere Forderung um mehr als 20 %‚ so werden wir übersteigende Sicherungen auf schriftliches Verlangen des Kunden 
freigeben.

(8) Der Kunde / Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura-Endbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser 
Forderung bleibt der Kunde / Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt, sofern er die Voraussetzungen für die Weiterleitung der eingenommenen Beträge an uns 
geschaffen hat und solange nicht die Voraussetzungen der Bestimmung über Anspruchsgefährdung (§ 321 BGB) eintreten. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf unser Verlangen ist der Kunde / Besteller zur Offenlegung der Abtretung und zur Herausgabe der für die Geltendmachung der 
Forderung erforderlichen Unterlagen und Informationen an uns verpflichtet.

§ 9 Beschaffenheit der Waren und Leistungen
(1) Angaben zur Beschaffenheit oder Haltbarkeit einer Ware oder Leistung enthalten keine Garantie (Zusicherung) im Sinne des § 276 Abs. 1 BGB und keine 
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne des § 433 BGB, wenn wir eine solche nicht ausdrücklich übernommen haben.

(2) Wird Ware aufgrund von Vorgaben des Besitzers erstellt oder verändert so sind wir ohne besondere Vereinbarung nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu überprüfen. 
Dem Kunden / Besteller stehen keine Ansprüche wegen Mängeln zu, die auf diese Vorgaben oder vom Besteller verwendete von Dritten gelieferte Hard- und Software 
zurückzuführen sind.

§ 10 Allgemeine Gewährleistungsregelungen
(1) Für auftretende Mängel gelten die Regelungen dieser Ziffer sowie ergänzend bei Hardwaremängeln die Regelungen in § 11 und bei Softwaremängeln die Regelungen in § 12.

(2) Offensichtliche Mängel hat der Kunde binnen einer Woche, nicht offensichtliche Mängel binnen zwei Wochen nach Kenntnis anzuzeigen, andernfalls ist er mit 
Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen ist. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gilt § 377 HGB.

(3) Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, die erforderlichen Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Die mit der Wiederherstellung von Daten, Programmen und Funktionen 
verbundenen Kosten tragen wir nur insoweit, als der Kunde / Besteller dem Stand der Technik entsprechende Sicherungen vorgenommen hat und eine 
Systemwiederherstellung nach dem one-button-desaster-recovery-System möglich ist.

(4) Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch normalen Verschleiß, äußere Einflüsse, Bedienungs- oder Wartungsfehler entstehen. Dafür 
kommt es auf die Angaben in den Benutzungshandbüchern an.

(5) Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn an der gekauften Hardware oder Software ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von uns Änderungen 
vorgenommen wurden. Der Kunde ist aber berechtigt, darzulegen und nachzuweisen, dass die Änderungen in keinem Zusammenhang mit dem aufgetretenen Fehler 
stehen und Analyse wie Behebung des Fehlers nicht wesentlich erschweren. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn der Kunde die Hardware oder Software 
in anderer als der vorgesehenen Umgebung und anderem als dem freigegebenen Zubehör einsetzt.

(6) Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen. Verkauft der Kunde / Besteller die von uns gelieferten Hardware oder Software an Dritte, 
ist ihm untersagt, wegen der damit verbundenen gesetzlichen oder vertraglichen Gewährleistungsansprüche auf uns zu verweisen.

(7) Die Gewährleistungsfrist für Mangelbeseitigung, Ersatzlieferung, Rücktritt und Minderung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

§ 11 Besondere Gewährleistungsregelungen bei Hardware
(1) Leistet der Hersteller der Hardware hierauf eine Garantie, geben wir diese Garantie an den Kunden / Besteller weiter. Der Kunde / Besteller wird die gegebenenfalls 
der Hardware beigefügte Garantiekarte verbindlich unterschrieben wieder an uns zurückleiten. Im Falle des Auftretens von unter die Garantie fallenden Fehlern/Mängeln 
werden wir die Garantieansprüche des Kunden gegenüber dem Hersteller geltend machen.

(2) Kann der Mangel im Rahmen dieser Garantie nicht behoben werden oder fällt er nicht unter die Garantie, haften wir für den Mangel nach den nachfolgenden 
Regelungen. Kann der Mangel im Rahmen der Garantie des Herstellers nicht behoben werden, verlängert sich die Gewährleistungsfrist uns gegenüber um den Zeitraum, 
den der Hersteller von der Prüfling des Mangels an bis zur Behebung oder dem Scheitern der Mangelbeseitigung benötigt.

(3) Für Installationsfehler haften wir nur, soweit wir die Installation vorgenommen haben. Für Bedienungsfehler oder mangelnde Datensicherung seitens des Kunde / 
Bestellers haften wir nicht.

(4) Zeigt sich dem Kunden / Besteller ein Mangel, so wird dieser ihn unverzüglich, möglichst schriftlich uns mitteilen und dabei möglichst auch angeben, wie sich der 
Mangel äußert und auswirkt und unter welchen Umständen er auftritt.

(5) Kann der Kunde bei Fehleranalysen den Mangel nicht vorführen, ist der Fehler also im Moment nicht reproduzierbar, wird der Kunde / Besteller uns Gelegenheit 
geben, das Gerät selbst zu beobachten bzw. werden wir uns in diesem Falle bemühen, notfalls eine Ausweichanlage zur Verfügung zu stellen, wozu wir aber nicht 
verpflichtet sind. Soweit möglich, werden wir die Hardware beim Kunden / Besteller belassen, der Kunde / Besteller wird jedoch gegebenenfalls dulden, dass eine 
Überwachungssoftware zwecks Protokollierung benutzt wird, auch wenn darunter eventuell das Laufzeitverhalten des Gesamtsystems etwas oder auch stärker leidet.
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(6) Aufgrund einer Mängelmitteilung des Kunde / Bestellers werden wir uns nach besten Kräften um die Analyse und dann die Beseitigung eines Mangels bemühen. Der 
Kunde / Besteller entfernt beziehungsweise sichert Bestandteile der EDV-Anlage, die nicht der Gewährleistungspflicht unterliegen. Das gilt insbesondere für 
Computerprogramme und Dateien jeder Art, die auch unter besonderen Umständen von den erforderlichen und dem Käufer erkennbaren Gewährleistungsarbeiten 
betroffen sein könnten. Wir sind berechtigt, den Mangel dadurch zu beseitigen, dass wir ein entsprechendes Bauteil auswechseln oder auch Baugruppen, eventuell auch 
ein ganzes Gerät. Schlägt die Nachbesserung durch uns innerhalb angemessener Frist fehl oder schlägt sie auch innerhalb einer vom Kunde / Besteller gesetzten 
angemessenen Nachfrist fehl, kann der Kunde / Besteller den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz kann er nur im Rahmen diese AGB 
geltend machen.

§ 12 Besondere Gewährleistungsregelungen bei Software
(1) Als Mangel gelten Abweichungen der Software von der in der Bedienungsanleitung oder sonst im Vertrag beschriebenen Funktionsweise, soweit diese Abweichungen 
die Tauglichkeit der Software zum üblichen, in der Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch beeinträchtigen. 

(2) Der Kunde / Besteller wird eventuell auftretende Mängel uns unverzüglich und möglichst schriftlich mitteilen und dabei auch angeben, wie sich der Mangel äußert und 
auswirkt und unter welchen Umständen er auftritt. Wir werden unverzüglich nach Eingang der Mängelanzeige den dargestellten Mangel prüfen, analysieren und innerhalb 
angemessener Frist Nachbesserung vornehmen. Wir sind berechtigt, diese Nachbesserung dadurch vorzunehmen, dass dem Kunde / Besteller eine geänderte Version 
der Software überlassen wird, die diesen Mangel nicht mehr enthält. Sind gemeldete Mängel uns nicht zuzurechnen, wird der Kunde / Besteller den Zeitaufwand und die 
angefallenen Kosten, insbesondere Reisekosten uns zu den jeweils geltenden Sätzen vergüten.

(3) Der Kunde / Besteller wird uns bei der Fehlerfeststellung und Mängelbeseitigung unterstützen, auf unseren Wunsch Hilfsinformationen erstellen bzw. ausdrucken, so 
z.B. Dumps, sowie durch Gewährung eventueller weiterer Informationen die die Fehleranalyse und Behebungsarbeiten unterstützen sowie Einsicht in die Unterlagen, 
aus denen sich die näheren Umstände des Auftretens des Mangels ergeben unverzüglich gewähren.

(4) Gelingt uns die Nachbesserung nicht innerhalb angemessener Frist oder schlägt sie auch innerhalb einer weiteren, vom Kunde / Besteller gesetzten angemessenen 
Nachfrist fehl, so kann der Kunde / Besteller den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz kann er nur im Rahmen von § 13 geltend machen.

§ 13 Rückgaberecht
(1) Dem Kunden / Besteller steht ein vertragliches Rückgaberecht grundsätzlich nicht zu. Etwas anderes gilt nur dann, wenn wir ihm ein Rückgaberecht ausdrücklich und 
schriftlich eingeräumt haben. Ein Anspruch auf Einräumung eines Rückgaberechts besteht in keinem
Fall. Warenrücksendungen ohne vorherige Vereinbarung eines Rückgaberechts werden
ausnahmslos abgelehnt.

(2) Wird dem Kunden / Besteller von uns ein Rückgaberecht eingeräumt, so gilt dieses nur für bereits bezahlte Ware. Ausgenommen von jedem Rückgaberecht ist 
individuell hergestellte, konfigurierte, angepasste, bearbeitete, Aktions-, Ausverkaufs-, als solche bezeichnete auslaufende, ausgelaufene oder sonstige vom aktuellen 
Serienstandard abweichende Ware. Das Rückgaberecht erlischt spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Ware und kann wirksam nur ausgeübt werden durch fristgerechte 
Rücksendung, maßgeblich ist das Eintreffen der Ware bei uns,
(a) bei Software: original verpackt und ungeöffnet, einschließlich Datenträger und Dokumentation sowie
(b) bei Hardware: der gelieferten Geräte einschließlich Zubehör, Dokumentationen und vollständiger Originalverpackung in unverändertem, insbesondere 
unbeschädigtem Neuzustand.

(3) Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden / Bestellers. Dieser wird in seinem eigenen Interesse den sichersten Transportweg wählen und für eine 
ausreichende Versicherung sorgen. Teilrückgaben von Lieferungen bedürfen gesonderter Vereinbarung.

§ 14 Software
(1) Vertragsgegenständliche Software ist, soweit ausdrücklich nichts anderes vereinbart wird, Standardsoftware, die nicht individuell für die Bedürfnisse des Kunden / 
Bestellers hergestellt worden sind. Lieferverträge über Software sind daher Kaufverträge. Die Parteien stimmen darin überein, dass es nach dem Stand der Technik 
unmöglich ist, Standardsoftware für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei zu entwickeln.

(2) Standardsoftware wird, sofern nichts anderes vereinbart ist, in einer für das Betriebssystem Microsoft Windows (ab Windows 95) geeigneten Fassung geliefert.

(3) Bei Standardsoftware dritter Hersteller liefern wir dem Kunden / Besteller die Original-Anwenderdokumentation des Herstellers. Zur Lieferung einer darüber hinaus 
gehenden Dokumentation sind wir nicht verpflichtet. Auf Wunsch erhält der Kunde / Besteller schon vor Vertragsschluss Einsicht in die zu liefernde Original-
Anwenderdokumentation. Im Übrigen wird die Dokumentation als Online-Hilfe im Rahmen der Software geliefert. Wünscht der Kunde / Besteller eine weitergehende 
schriftliche Dokumentation, kann er uns dieses vor Vertragsschluss mitteilen. Wir werden ihm dann ein Angebot über eine solche Dokumentation erteilen. 

(4) Ist Software zu liefern, sind wir verpflichtet, den Objektcode auf einem Datenträger zu übergeben. Es besteht kein Anspruch auf Herausgebe bzw. Offenlegung des 
Quellcodes.

(5) Sind wir zur Installation von Software verpflichtet, sorgt der Kunde / Besteller dafür, dass die ihm mitgeteilten Anforderungen an Hardware und die sonstige 
Umgebung, insbesondere der Anschluss an das Computernetz einschließlich aller Verkabelung vor Installation erfüllt ist. 
(6) Soweit Hardware von uns geliefert wird, hat der Kunde eine geeignete Hard- und Softwareumgebung insoweit sicherzustellen, als eigene oder von Dritten 
erworbene Hard- oder Software anzubinden ist.

(7) Die Einrichtung geeigneter Bildschirmplätze, insbesondere die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, wird von uns weder geschuldet noch geprüft 
sondern ist Sache des Kunden / Bestellers.

(8) Während Testbetrieben und während der Installation wird der Kunde / Besteller die Anwesenheit kompetenter und geschulter Mitarbeiter sicherstellen und andere 
Arbeiten mit der Computeranlage erforderlichenfalls einstellen. Er wird vor jeder Installation für die Sicherung aller seiner Daten sorgen.
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(9) Für die Lieferung von Software gelten darüber hinaus die dem Datenträger beiliegenden oder auf diesem befindlichen Bedingungen. Der Kunde / Besteller kann diese 
Bedingungen vor oder bei Vertragsabschluss bei uns einsehen oder auf Wunsch in Fotokopie erhalten. Mit Vertragsabschluss erkennt der Kunde die Geltung dieser 
Bedingungen ausdrücklich an. Sofern die Software nicht durch unmittelbare Installation auf der Festplatte des Computers durch uns mitgeliefert wurde, kann der Kunde 
die Anerkennung der Bedingungen widerrufen, indem er die ungeöffneten Datenträger mit allen zugehörigen Teilen unverzüglich an uns zurückgibt.

(10) Wir übertragen dem Kunde / Besteller keine Nutzungs- und Verwertungsrechte, die über die Nutzung des erhaltenen Softwarepakets hinausgehen. Jede weitere 
Nutzung und Verwertung, aber auch Änderung, Bearbeitung und Vervielfältigung sowie jede Art der Fehlerbeseitigung ist strafbar und vertragswidrig und macht den 
Kunden schadenersatzpflichtig. Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des UrhG darf der Kunde / Besteller das Computerprogramm dekompilieren, testen, 
untersuchen und kopieren.

§ 15 Nutzungsrechte
(1) Sowie sich nicht aus Nutzungsbedingungen etwas anderes ergibt, gelten die nachfolgenden Nutzungsbedingungen.

(2) Ist Standardsoftware dritter Hersteller Liefergegenstand, gelten die Nutzungsbedingungen der dritten Hersteller. Der Lizenzvertrag wird unmittelbar zwischen dem 
Hersteller der Standardsoftware und dem Kunden / Besteller geschlossen. Wir sind nur Vermittler. Dem Kunden / Besteller werden diese Nutzungsbedingungen auf 
Anforderung, auch schon vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt. Bei Softwareleasing stellen der Leasinggeber und der Besteller in eigener Verantwortung sicher, dass 
der Leasinggeber über die erforderlichen Vermietungsrechte verfügt.

(3) Der Kunde / Besteller erhält eine zeitnahe, zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche Erlaubnis zur Nutzung der Software. Diese Erlaubnis ist nicht übertragbar. Die 
Erteilung von Nutzungsrechten an Dritte ist dem Kunden / Besteller nicht gestattet. Wird keine Netzwerklizenz erworben, ist die Nutzung nur auf einem einzelnen 
Computer gestattet. Bei einem Wechsel der Hardware ist die Software von der bisher genutzten Hardware vollständig zu löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätig 
halten und Benutzen auf mehr als nur einer Hardwareeinheit ist dem Kunden / Besteller nicht gestattet.

(4) Bei einer Netzwerklizenz gilt dieses Nutzungsrecht für die Anzahl der vereinbarten Einzelplätze des vertraglich bestimmten lokalen Netzwerks. Der Kunde / Besteller 
verpflichtet, jede Nutzung durch Dritte zu verhindern, Auch Zweigniederlassungen, mit dem Lizenznehmer verbundene Unternehmen, Gesellschafter oder räumlich 
oder organisatorisch getrennte Einrichtungen des gleichen Trägers sind Dritte. 

(5) Soweit gesetzlich nichts anders vorgeschrieben ist, hat der Lizenznehmer nicht die Befugnis, die Software oder ihm überlassenes schriftliches Material zu verändern, zu 
kopieren oder zu vervielfältigen.

(6) Vorhandene Urheberrechtsvermerke oder Registriermerkmale, wie insbesondere Registriernummern in der Software dürfen nicht entfernt oder verändert werden.

(7) Soweit die maßgeblichen Lizenzbedingungen nichts Abweichendes bestimmen, ist die Weiterveräußerung, die Vermietung zu anderen als Erwerbszwecken oder der 
Verleih der Software sowie jede Überlassung zu selbstständiger Nutzung in den gesetzlichen Grenzen und nur zu folgenden Bedingungen zulässig:
(a) Die Originaldatenträger werden an den Erwerber / Nutzer übergeben,
(b) Name und Anschrift des Erwerbers / Nutzers wurden von dem Kunden schriftlich mitgeteilt,
(c) Der Erwerber hat sich mit unseren Liefer- und Leistungsbedingungen und Nutzungsbedingungen dritter Hersteller, deren Standardsoftware in der Software enthalten 
ist, einverstanden erklärt und
(d) Der Kunde hat alle ihm verbliebenen Kopien oder Bestandteile der Software von seinem System  und sämtlichen externen Datenträgern, einschließlich 
Sicherungskopien, so gelöscht oder vernichtet, das ihm keinerlei Nutzungsmöglichkeit an der Software oder deren Bestandteilen verbleibt und uns dies auf Verlangen 
nachgewiesen werden kann.

(8) Bei schuldhaftem Verstoß des Kunden / Bestellers gegen die vorgenannten Bestimmungen sind wir unbeschadet anderer Rechte befugt, eine Vertragsstrafe von 
20.000,00 EUR für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu verlangen.

(9) Jede über Erlaubnisse des UrhG hinausgehende Art der Programmiertätigkeit, wie zum Beispiel die weitere datentechnische Anpassung des Computerprogramms an 
die Gebrauchszwecke des Kunden sowie die Weiterentwicklung der Software, erfolgt ausschließlich durch den Hersteller der Software. Die bereits bestehenden 
Funktionen des Computerprogramms kann der Kunde uneingeschränkt nutzen und sie auf seine betrieblichen Belange einstellen. Verkauft der Kunde die Software, löscht 
er die verkauften Computerprogramme auf der Hardware. Wechselt der Kunde die Hardware, löscht er das Computerprogramm auf der bisher verwendeten 
Hardware. Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige Merkmale zur Identifikation von Software und Hersteller entfernt oder verändert der Kunde nicht. Der 
Kunde haftet für alle Schäden, die durch eine unterbliebene Löschung und andere, urheberrechtlich nicht zulässige Nutzungsweisen Dritter entstehen.

§ 16 Haftung für Pflichtverletzungen
(1) Für Schäden aus vertraglichen Pflichtverletzungen (Verzug, Unmöglichkeit, Mangelhaftigkeit, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten) haften wir nur, wenn die 
Pflichtverletzung auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln beruht, es sei denn, dass es sich bei der verletzten Vertragspflicht um eine wesentliche 
Vertragspflicht handelt.

(2) Soweit wir wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung einer Vertragspflicht oder wegen schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht für einen 
entstandenen Schaden haften, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden, höchstens auf die Ersatzleistung unserer 
Betriebshaftpflichtversicherung beschränkt. Soweit unsere Betriebshaftpflichtversicherung nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir maximal bis zur Höhe der 
Deckungssumme zur Haftung verpflichtet.

(3) Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung wegen vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

(5) Durch die vorgenannten Regelungen werden die gesetzlichen Beweislastvorschriften nicht berührt.
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§ 1  Geltungsbereich und Anbieter

(1) Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund dieser Bedingungen. Spätestens mit der Entgegennahme der 
Ware oder Leistung gelten diese Geschäftsbedingungen als verbindlich angenommen. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur anerkannt, 
wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind. Nebenabreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam soweit sie nicht schriftlich durch uns 
bestätigt worden sind. Wir sind berechtigt die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2  Angebot und Vertragsabschluss

(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend. Ein wirksamer Vertrag kommt erst durch Lieferung / Übergabe oder schriftliche Annahme unseres  Angebots durch den 
Kunden / Besteller zustande.

(2) Der Kunde / Besteller ist verpflichtet, unser Angebot sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Das gilt insbesondere für Projektangebote, in 
denen wir als solche bezeichnete Annahmen getroffen haben. Treffen derartige Annahmen nicht zu, wird uns der Kunde / Besteller unverzüglich davon unterrichten, 
damit wir das Angebot korrigieren können.

(3) Falls nicht ausdrücklich und schriftlich zugesichert, geben Beschreibungen unserer Produkte und Leistungen (z. B. in Prospekten, Zeichnungen, Unterlagen o.ä.) 
sowie Probe- und Musterlieferungen durchschnittliche Qualitätswerte wieder. Änderungen und Verbesserungen aufgrund zwischenzeitlicher Modell-, 
Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.  Derartige Änderungen und Abweichungen berechtigen den 
Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, sie sind für ihn nicht zumutbar.

(4) Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen.

§ 3 Preise

(1) Es gelten die von uns festgelegten Preise und Bedingungen der Auftragsbestätigung. Von uns genannte Preise sind Tagespreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
Alle Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. Versand, Versandverpackungen und vom Kunden gewünschte Transportversicherungen 
werden gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Wird im Auftrag des Kunden / Bestellers ein Kostenvoranschlag erstellt, so sind die Kosten entsprechend Zeitaufwand vom Kunden / Besteller zu erstatten.

§ 4 Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, bar und ohne Abzüge zu zahlen. Skonti, Boni und Rabatte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Vereinbarung. 

(2) Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig von anderes lautenden Bestimmungen des Käufers. Sind bereits 
Kosten der Beitreibung und Zinsen entstanden, wird die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. 

(3) Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie ggf. zuzüglich Versandkosten, ohne gesondertes Zubehör und sonstige 
Nebenleistungen, soweit nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung 
bzw. Erhalt der Ware / Dienstleistung zu zahlen. 

(4) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den jeweiligen Betrag verfügen können. Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, gegenüber 
Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz bzw. 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber Unternehmern per anno zu 
berechnen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der 
Kunde die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist.

(5) Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und es sich um unbestrittene oder 
rechtskräftig festgestellte Ansprüche des Käufers handelt.
(6) Der Kunde / Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen berechtigt. 

(7) Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des § 354 a HGB.

§ 5 Lieferung und Lieferzeit

(1) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung.

(2) Da wir Hardware und Standardsoftware bei Lieferanten beziehen, steht unsere Lieferpflicht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung.

(3) Von uns nicht zu vertretende Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlängerung der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder 
fehlende Selbstbelieferung, höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, behinderte Einfuhr, Energie- und Rohstoffmangel, 
behördliche Maßnahmen und Arbeitskämpfe sowie der Verletzung von Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten des Kunden / Bestellers. Wir sind zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, wenn das Leistungshindernis auf unbestimmte Zeit fortbesteht und der Vertragszweck gefährdet ist. Dauert die Behinderung länger als 2 
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(6) Ein Mitverschulden des Kunden / Bestellers ist diesem anzurechnen. Ein Mitverschulden liegt insbesondere vor, wenn der Kunde / Besteller nicht die nach dem Stand 
der Technik möglichen Maßnahmen zur Sicherung von Daten, Programmen und Funktionen einschließlich der Möglichkeit einer Systemwiederherstellung nach dem 
one-button-desaster-recovery-System ergreift und in regelmäßigen Zeitabständen die Daten sichert und für eine eventuelle Rekonstruktion bei Datenverlust die 
erforderlichen Unterlagen/Datenträger aufbewahrt. Sollten im Rahmen von Reparaturen oder Dienstleistungsarbeiten die auf dem zu reparierenden Gerät 
gespeicherten Daten verloren gehen und nicht gesichert sein, ist dieses Risiko vom Kunden / Besteller zu tragen.

§ 17 Haftungsbeschränkung
(1) Schadensersatzansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen stehen dem Besteller gegen uns nur zu für

(a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch
mindestens fahrlässige Pflichtverletzung,

(b) sonstige Schäden durch mindestens grob fahrlässige Pflichtverletzung oder durch
mindestens fahrlässige Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten),

(c) Schäden, die in den Schutzbereich einer von uns erteilten Zusicherung (Garantie,

§ 276 Abs. 1 BGB) oder einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) fallen.

(2) Unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Erfüllungsgehilfen, die nicht gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte sind 
(einfache Erfüllungsgehilfen) ist auf den typischerweise bei Vertragsschluss zu erwartenden Schaden und bei Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf die Höhe 
des Erfüllungsinteresses begrenzt. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche des Kunden / Bestellers aus
Schuldverhältnissen, die durch Aufnahme von Vertragsverhandlungen, Anbahnung eines Vertrages oder ähnlichen geschäftlichen Kontakten entstehen sowie für 
deliktische Ansprüche. Kommt ein Vertrag zwischen uns und dem Besteller zustande, so verzichtet der Besteller bereits jetzt auf alle Ansprüche, die über die Haftung nach 
Maßgabe dieses Paragraphen.

(3) Alle Ansprüche des Bestellers aus übergegangenem Recht sind ausgeschlossen, die über die Haftung nach diesem Buchstaben hinausgehen. Auf ausländisches Recht 
kann sich der Besteller bei der Geltendmachung übergegangener Ansprüche nur berufen, soweit der Anspruch auch bei Anwendung dieser Allgemeinen 
Vertragsbedingungen begründet ist. Eine weitergehende Haftung aus ausländischem Recht ist ausgeschlossen.

(4) Soweit die Haftung nach diesem Paragraphen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen.

(5) Der Kunde / Besteller stellt uns von allen Ansprüchen seiner Erfüllungsgehilfen oder sonstiger von ihm eingesetzter Dritter frei, die über die Haftung nach diesem 
Paragraphen hinausgehen, einschließlich Ansprüche aus vorvertraglichen Schuldverhältnissen und geschäftlichen Kontakten.

§ 18 Rücktritt vom Vertrag
(1) Ist der Verkauf der Software an den Verkauf der Hardware gebunden (sog. Bundling-System) kann der Kunde / Besteller insbesondere im Rahmen der 
Gewährleistung vom Vertrag nur insgesamt zurücktreten. Ein Rücktritt nur hinsichtlich der Software oder nur hinsichtlich der Hardware ist nicht möglich.

(2) Im Falle des Rücktritts vom Vertrag wird sich der Kunde / Besteller die gezogenen Nutzungen anrechnen lassen. Die Anrechnung wird auf einer betriebsgewöhnlichen 
Nutzungszeit von vier Jahren basierend berechnet. Der Kunde / Besteller kann die bei der Nutzung eingetretene Minderung durch den Mangel, der zur Rückabwicklung 
geführt hat, abziehen.

(3) Der Kunde / Besteller löscht bei Rückgabe der Software sämtliche Kopien und zwar so, dass diese unwiderruflich zerstört sind.

§ 19 Privatsphäre/ Datenschutz
(1) Die Auftragsabwicklung erfolgt bei uns mit Hilfe automatischer Datenverarbeitung; der Kunde / Besteller erteilt uns hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur 
Verarbeitung der uns im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Vertragsabwicklung notwendigen Daten.

(2) Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur schnellen, rationalen Erfüllung und Abwicklung Ihres Auftrags. Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit bedienen 
wir uns einer Datenverarbeitungsanlage. Personengebundene Daten des Kunden werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), sowie des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) erhoben. Mit der Auftragserteilung erklärt sich der Kunde / Besteller mit der elektronischen Speicherung 
und Verarbeitung der erhobenen Daten zum Zweck der Abwicklung des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs mit ihm einverstanden. 

(3) Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

§ 20 Versandkosten
(1) Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir die am Ende jeder Bestellung detailliert angegebenen Versandkosten pro Bestellung. Bei Zahlung per 
Nachnahme wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2,00 EUR fällig, die der Zusteller vor Ort erhebt.

(2) Für Lieferungen nach Österreich, Dänemark, Belgien, Niederlande und Luxemburg berechnen wir unabhängig vom Bestellwert pauschal 9,60 EUR pro Bestellung.

(3) Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an.
Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter den Links http://ec.europa.eu/index_de.htm

(4) Bei Nichtannahme von Nachnahmebestellungen sind wir berechtigt, eine Aufwandspauschale in Höhe von 15,00 EUR für entstandene Versand- und 
Bearbeitungskosten zu erheben. Dies gilt nicht, wenn die Bestellung rechtzeitig storniert wurde. 
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§ 1  Geltungsbereich und Anbieter

(1) Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund dieser Bedingungen. Spätestens mit der Entgegennahme der 
Ware oder Leistung gelten diese Geschäftsbedingungen als verbindlich angenommen. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur anerkannt, 
wenn sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart sind. Nebenabreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam soweit sie nicht schriftlich durch uns 
bestätigt worden sind. Wir sind berechtigt die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Kunden.

§ 2  Angebot und Vertragsabschluss

(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend. Ein wirksamer Vertrag kommt erst durch Lieferung / Übergabe oder schriftliche Annahme unseres  Angebots durch den 
Kunden / Besteller zustande.

(2) Der Kunde / Besteller ist verpflichtet, unser Angebot sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Das gilt insbesondere für Projektangebote, in 
denen wir als solche bezeichnete Annahmen getroffen haben. Treffen derartige Annahmen nicht zu, wird uns der Kunde / Besteller unverzüglich davon unterrichten, 
damit wir das Angebot korrigieren können.

(3) Falls nicht ausdrücklich und schriftlich zugesichert, geben Beschreibungen unserer Produkte und Leistungen (z. B. in Prospekten, Zeichnungen, Unterlagen o.ä.) 
sowie Probe- und Musterlieferungen durchschnittliche Qualitätswerte wieder. Änderungen und Verbesserungen aufgrund zwischenzeitlicher Modell-, 
Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.  Derartige Änderungen und Abweichungen berechtigen den 
Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, sie sind für ihn nicht zumutbar.

(4) Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen.

§ 3 Preise

(1) Es gelten die von uns festgelegten Preise und Bedingungen der Auftragsbestätigung. Von uns genannte Preise sind Tagespreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
Alle Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. Versand, Versandverpackungen und vom Kunden gewünschte Transportversicherungen 
werden gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Wird im Auftrag des Kunden / Bestellers ein Kostenvoranschlag erstellt, so sind die Kosten entsprechend Zeitaufwand vom Kunden / Besteller zu erstatten.

§ 4 Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, bar und ohne Abzüge zu zahlen. Skonti, Boni und Rabatte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Vereinbarung. 

(2) Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig von anderes lautenden Bestimmungen des Käufers. Sind bereits 
Kosten der Beitreibung und Zinsen entstanden, wird die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. 

(3) Unsere Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie ggf. zuzüglich Versandkosten, ohne gesondertes Zubehör und sonstige 
Nebenleistungen, soweit nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung 
bzw. Erhalt der Ware / Dienstleistung zu zahlen. 

(4) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den jeweiligen Betrag verfügen können. Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, gegenüber 
Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz bzw. 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz gegenüber Unternehmern per anno zu 
berechnen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der 
Kunde die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist.

(5) Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und es sich um unbestrittene oder 
rechtskräftig festgestellte Ansprüche des Käufers handelt.
(6) Der Kunde / Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen berechtigt. 

(7) Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des § 354 a HGB.

§ 5 Lieferung und Lieferzeit

(1) Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung.

(2) Da wir Hardware und Standardsoftware bei Lieferanten beziehen, steht unsere Lieferpflicht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung.

(3) Von uns nicht zu vertretende Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlängerung der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder 
fehlende Selbstbelieferung, höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, behinderte Einfuhr, Energie- und Rohstoffmangel, 
behördliche Maßnahmen und Arbeitskämpfe sowie der Verletzung von Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten des Kunden / Bestellers. Wir sind zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, wenn das Leistungshindernis auf unbestimmte Zeit fortbesteht und der Vertragszweck gefährdet ist. Dauert die Behinderung länger als 2 
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§ 21 Irrtümer
Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler, welche uns bei der Präsentation eines Angebotes oder im Rahmen einer Auftragsbestätigung unterlaufen, 
sind für uns nicht verbindlich.

§ 22 Haftung für Inhalte
(1) Die Inhalte unserer Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen.

(2) Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir 
als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte, fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

§ 23 Haftung für Links
Unser Angebot enthält gegebenenfalls Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte 
auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten 
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung
(1) Unser Geschäftssitz ist Erfüllungsort für sämtliche gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist, ist unserer Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des einheitlichen Kaufgesetzes und des Uncitral-Kaufrechts gelten im Verhältnis zwischen uns 
und dem Kunden nicht.

§ 25 Sonstige Vereinbarungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hierdurch nicht berührt.

§ 26 Urheber- und Leistungsschutz
An allen dem Kunden überlassenen Unterlagen, insbesondere Datenträgern, Dokumentationen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen etc. behalten wir uns unsere 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen nicht für andere als vertragsgemäße Zwecke benutzt und Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind uns 
unverzüglich frei Haus zurückzugeben, wenn der Vertrag beendet ist oder soweit der vertragliche Nutzungszweck erfüllt ist. Dies gilt insbesondere für solche Unterlagen 
und Informationen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Wir sind berechtigt, Unterlagen jederzeit vom Kunden / Besteller herauszuverlangen, wenn die Geheimhaltung 
nicht sichergestellt ist.
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